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2. Das Asylverfahren 2. Das Asylverfahren 
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Was passiert in der Erstaufnahmestelle?Was passiert in der Erstaufnahmestelle?

● Registrierung als Asylsuchender (Neues System: Evtl. 
Weiterleitung zum Registrierzentrum in Heidelberg)
● Durchführung des EASY-Verfahrens → evtl. Weiterleitung 
an andere Erstaufnahmeeinrichtung
● medizinische Untersuchung
● Dauer des Aufenthalts in der LEA bislang max. 3 Monate     
  → seit 1. November max. 6 Monate

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Erste Schritte Erste Schritte 
Asylgesuch 

Meldung in Erstaufnahmestelle

●Ausstellung einer Bescheinigung über die 
Meldung als Asylsuchender (BÜMA), evtl. bald 
zentraler „Flüchtlingsausweis“

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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● Zuständige Stelle: Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtung 
● Abnehmen von Fingerabdrücken → Abgleich 
mit EURODAC-Datenbank → Ist Deutschland 
überhaupt zuständig für den Asylsuchenden 
oder liegt ein Dublin-Fall vor?
● Registrierung beim BAMF (Vergabe 
Aktenzeichen (Az. + Ziffernfolge)
●  Belehrung des Asylsuchenden über  seine 
Rechte und Mitwirkungspflichten
● Reisewegsbefragung
● Ausstellung einer Aufenthaltsgestattung

Asylantragsstellung Asylantragsstellung 

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Dublin Staaten:
Alle EU-

Mitgliedsstaaten
plus

Island
Norwegen

Schweiz
Liechtenstein

Grundsätze:

One chance only

Verantwortungsprinzip
Quelle: www.europa.eu

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren

Exkurs: Dublin-Verfahren
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Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren

Art. 8: Unbegleiteter Minderjähriger? 
→ Staat zuständig, in dem sich ein Familienangehöriger rechtmäßig aufhält     
→ Staat zuständig, in dem der UMF einen Asylantrag gestellt hat
→ Staat zuständig, in dem sich ein Verwandter rechtmäßig aufhält, der für den   
     Minderjährigen sorgen kann    

Art. 9: Familienangehörige/r mit internationalem Schutz?
→ Staat zuständig, in dem sich diese rechtmäßig aufhalten 
→ Wunsch auf Familienzusammenführung muss von beiden Seiten kundgetan    
     werden 

Art. 10: Familienangehörige/r mit beantragtem internationalem Schutz?
→ Staat zuständig, in dem sich diese rechtmäßig aufhalten (auch auf Antrag)

Art. 11: Familienverfahren: Mehrere Familienangehörige/r stellen Antrag auf 
internationalem Schutz in demselben MS?
→ a. Der Staat zuständig, in dem sich die meisten Familienangehörigen 
aufhalten oder
→ b. Der MS zuständig, in dem sich der älteste der Antragsteller aufhält

Rangfolge der Kriterien Rangfolge der Kriterien 
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Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren

Art. 12: Aufenthaltstitel oder Visum ausgestellt?                                                     
→ dieser MS ist zuständig (auch dann wenn falscher Pass oder falsche Identität)

Art. 13: Die Land-, See- oder Luftgrenze eines MS illegal überschritten?
→ dieser Staat ist zuständig / auch bei früherem Aufenthalt in diesem MS von    
     mindestens 5 Monaten

Art. 14: Visumsfrei eingereist?
→ der Staat, in den eingereist wurde, ist zuständig

Art. 15: Antrag im Transitbereich des Flughafens?
→ dieser Staat ist zuständig

Art. 16: Abhängige Personen
→ Möglichkeit der Familienzusammenführung außerhalb der Kernfamilie bei      
     Hilfsbedürftigen

Art. 17: Ermessensklauseln (Selbsteintrittsrecht): „Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 
kann jeder Mitgliedstaat beschließen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser 
Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist.“

  Rangfolge der KriterienRangfolge der Kriterien
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Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren

Deutschland erlässt den „Dublin-Bescheid“, wenn zuständiger MS

   - Aufnahmeersuchen (= noch kein Asylantrag in anderem MS        
     gestellt) bzw.

   - Wiederaufnahmeersuchen (= bereits Asylantrag in anderem MS        
      gestellt), 

zustimmt oder Antwortfrist verstreichen lässt (Zustimmungsfiktion)

    

Dublin-BescheidDublin-Bescheid
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Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren

Fristen im AufnahmeverfahrenFristen im Aufnahmeverfahren

Fristen im WiederaufnahmeverfahrenFristen im Wiederaufnahmeverfahren
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Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren

Fallbeispiel Fallbeispiel 
Fristen im Dublin-Verfahren 1Fristen im Dublin-Verfahren 1
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1. Klage

● Ziel: „Erkämpfen“ der Zuständigkeit 
Deutschlands/Verhinderung der Überstellung in den MS

● Frist: 2 Wochen ab Bescheidzustellung 
● Klage kann Erfahrungsbericht beigelegt werden (Merkblatt DW Kassel)

● Klagebegründung durch Anwalt
● Klage hindert Überstellung nicht (keine aufschiebende Wirkung)

2. Eilantrag (§ 80 Abs. 5 VwGO)

● Ziel: (vorläufiger) Überstellungsstopp
● Frist: 1 Woche ab Bescheidzustellung
● Bis zur Entscheidung Überstellung unzulässig
● Problem: Stellen eines Eilantrags hat Auswirkungen auf die 

Überstellungsfrist (Hemmung / Unterbrechung) 

 

Das Dublin-Verfahren Das Dublin-Verfahren 

Rechtsbehelfe gegen Dublin-BescheidRechtsbehelfe gegen Dublin-Bescheid
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Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren
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Was können Sie tun?Was können Sie tun?

● Klären Sie bereits bei der ersten Kontaktaufnahme, ob den 
Betroffenen möglicherweise ein „Dublin-Verfahren“ droht

● Aufklärung über das „Dublin-Verfahren“ (Broschüre Pro Asyl: 
„Erste Hilfe gegen Dublin-Abschiebungen“; mehrsprachiger Flyer 
auf asyl.net)

● Wunsch und Möglichkeit der Familienzusammenführung klären
● Vorbringen zuständigkeitsrelevanter Umstände im Rahmen des 

Dublinverfahrens/ggf. Kontaktaufnahme mit Dublin-Referat 
(Fachstelle des BAMF in Dortmund)

● AKTUELLER SONDERFALL: Schriftliche Befragung: Unterstützung 
beim Ausfüllen. Angeben „auf persönliche Anhörung wird nicht 
verzichtet“

Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren
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Was können Sie tun?Was können Sie tun?

● Informieren Sie sich über die Dublin-Rechtsprechung zum 
jeweiligen Herkunftsland → www.asyl.net, Nachfrage bei uns

● Kümmern Sie sich rechtzeitig um anwaltliche Vertretung, wenn 
eine Überstellung droht und diese verhindert werden soll und 
kann

● Erstellen Sie gemeinsam mit dem Betroffenen eine individuelle 
Fall-Dokumentation (vgl. Leitfaden „Erfahrungsbericht“ des DW 
Kassel)

● Reichen Sie ggf. eine Petition (KEIN Härtefallantrag!) ein (i.d.R. 
Petition bei der Bundesregierung nötig, hilfsweise 
Petitionsausschuss des Landtags)

● Ggf. Organisation eines Kirchenasyls → www.kirchenasyl.de
● Ggf. „Zivilen Gehorsam“ zeigen (Bsp. Müllheim)

Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren
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Was Hoffnung macht...Was Hoffnung macht...

Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren

Allerdings stehen den 23.413 Dublin-Entscheidungen im Allerdings stehen den 23.413 Dublin-Entscheidungen im 
Jahr 2014 „nur“ 4.772 Überstellungen gegenüberJahr 2014 „nur“ 4.772 Überstellungen gegenüber
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AUSNAHME AUSNAHME 
Zuständigkeit 1Zuständigkeit 1

Quelle: Refugee Law Clinic Berlin

Ein syrischer Mann reist nach Deutschland ein. Ihm 
kann kein Aufenthalt in einem anderen Dublin-
Mitgliedstaat nachgewiesen werden. Das 
Asylverfahren wurde in Deutschland eröffnet. 
Seine Ehefrau und seine zwei Kinder befinden sich in 

Frankreich. Ihre Fingerabdrücke wurden abgenommen, 
sie haben aber noch keinen Asylantrag gestellt.
 Welches Land ist für den Asylantrag von Ehefrau und 

Kindern zuständig?  

Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren
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AUSNAHME AUSNAHME 
  Zuständigkeit 2Zuständigkeit 2

Quelle: Refugee Law Clinic Berlin

Eine Minderjährige aus Somalia reist alleine über 
Bulgarien ein. Dort werden ihr Fingerabdrücke 
abgenommen, sie stellt aber keinen Asylantrag. Nach 
zwei Monaten reist sie weiter nach Deutschland, wo 
sie sofort einen Asylantrag stellt. Sie hat keine 
Verwandten in einem anderen Dublin-Mitgliedstaat.

 Welches Land ist für den Asylantrag der 
Minderjährigen zuständig?

Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren
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AUSNAHME AUSNAHME 
Zuständigkeit 3Zuständigkeit 3

Quelle: Flüchtlingsrat BW

Herr D aus Gambia ist über Italien nach Deutschland 
gereist. Am 04.09.15 bekam er einen Brief des 
Bundesamts indem im mitgeteilt wurde, dass Italien 
am 11.07.15 per Zustimmungsfiktion zuständig 
geworden ist.
Am 27.11.15 gab es einen unangekündigten Versuch 
der Polizei Herr G nach Italien zurückzuschieben.
Muss Herr G befürchten nach Italien abgeschoben zu 
werden?

Das Dublin-VerfahrenDas Dublin-Verfahren

http://www.asyl.net/
http://www.kirchenasyl.de/
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Fragen Fragen Fragen ?Fragen Fragen Fragen ?

??
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●    „Herzstück“ des Asylverfahrens
●    Der/die Antragsteller/in muss persönlich angehört  werden 
●    Die Anhörung soll in unmittelbarem zeitlichem 

Zusammenhang mit der Antragstellung erfolgen 
●    Dolmetscher/in wird von Amts wegen gestellt, kann aber  

selbst gewählt und bezahlt werden (falsche Übersetzungen 
benennen und in Protokoll aufnehmen lassen)

●    Bleibt der/die AntragstellerIn der Anhörung ohne 
Begründung fern, wird nach Aktenlage entschieden

●    Begleitung durch Vertrauenspersonen möglich  

Die Anhörung Die Anhörung 

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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  Die Anhörung – Warum „Herzstück“?Die Anhörung – Warum „Herzstück“?
● einzige Grundlage für BAMF-Entscheidung und einzige 

Gelegenheit, bei der AntragstellerIn Verfolgungsschicksal 
persönlich darlegen kann

● AntragstellerIn hat hinsichtlich der Umstände, die 
Verfolgungsgefahr/drohenden Schadenseintritt 
begründen, „Bringschuld“ (Mitwirkungspflicht)

● „Fehler“ in der Anhörung sind häufig nicht mehr 
korrigierbar und wirken in späterem Gerichtsverfahren fort

● „Qualität“ des Vorbringens entscheidet nicht nur über 
Anerkennung/Ablehnung sondern auch über Form der 
Ablehnung („einfach“ oder „offensichtlich“ unbegründet) 
und damit über die Frage, ob sofortige Abschiebung 
möglich ist oder nicht

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Inhalte der AnhörungInhalte der Anhörung

● In der Regel 24 allgemeine Fragen zur Person, 
Familie, zur Situation im Herkunftsland und zum 
Reiseweg
● Zuletzt Aufforderung, individuelle Fluchtgründe 
zu schildern und zu erläutern, was bei der Rückkehr 
ins Heimatland befürchtet wird

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Das AsylverfahrenDas Asylverfahren

1. Sprechen Sie neben der/den angegebenen Sprache(n) noch weitere oder Dialekte?
2. Besitzen oder besaßen Sie noch weitere Staatsangehörigkeiten?
3. Gehören Sie zu einer bestimmten Stamm/ einer bestimmten Volksgruppe?
4. Können Sie mir Personalpapiere wie z.B. einen Pass, Passersatz oder Personalausweis vorlegen?
5. Haben Sie in Ihrem Heimatland Personalpapiere wie z.B. einen Pass, Passersatz oder einen 

Personalausweis besessen?
6. Aus welchen Gründen können Sie keine Personalpapiere vorlegen?
7. Können Sie mir sonstige Dokumente (z.B. Zeugnisse, Geburtsurkunden, Wehrpass, Führerschein) 

über Ihre Person vorlegen?
8. Haben oder hatten Sie ein Aufenthaltsdokument / Visum für die Bundesrepublik Deutschland oder 

ein anderes Land?
9. Nennen Sie mir bitte Ihre letzte offizielle Anschrift im Heimatland! Haben Sie sich dort bis zur 

Ausreise aufgehalten? Wenn nein, wo?
10. Nennen Sie bitte Familiennamen, ggf. Geburtsnamen, Vornamen, Geburtsdatum und -ort Ihres 

Ehepartners sowie Datum und Ort der Eheschließung! Können Sie mir Nachweise vorlegen oder 
nachreichen?

11. Wie lautet dessen Anschrift (falls er sich nicht mehr im Heimatland aufhält, bitte die letzte 
Adresse dort und die aktuelle angeben)? Können Sie mir Nachweise vorlegen oder nachreichen?

12. Haben Sie Kinder (bitte alle, auch volljährige mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und 
-ort angeben)? Können Sie mir Nachweise vorlegen oder nachreichen?

13. Wie lauten deren Anschriften (falls sich Kinder nicht mehr im Heimatland aufhalten, bitte die 
letzte Adresse dort und die aktuelle angeben)? Können Sie mir Nachweise vorlegen oder 
nachreichen?

14. Nennen Sie mir bitte Namen, Vornamen und Anschrift Ihrer Eltern!
15. Haben Sie Geschwister, Großeltern, Onkel oder Tante(n), die außerhalb ihres Heimatlandes leben?

25 Fragen bei der Anhörung - Beispiel25 Fragen bei der Anhörung - Beispiel
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Das AsylverfahrenDas Asylverfahren

16. Leben noch weitere Verwandte im Heimatland?
17. Wie lauten die Personalien Ihres Großvaters väterlicherseits?
18. Welche Schule(n) / Universitäten haben Sie besucht?
19. Welchen Beruf haben Sie erlernt? Bei welchem Arbeitgeber haben Sie zuletzt gearbeitet? Hatten 

Sie ein eigenes Geschäft?
20. Haben Sie Wehrdienst geleistet?
21. Waren Sie schon früher einmal in der Bundesrepublik Deutschland?
22. Haben Sie bereits in einem anderen Staat Asyl oder die Anerkennung als Flüchtling beantragt oder 

zuerkannt bekommen?
23. Wurde für einen Familienangehörigen in einem anderen Staat der Flüchtlingsstatus beantragt oder 

zuerkannt und hat dieser dort seinen legalen Wohnsitz?
24. Bitte schildern Sie mir, wie und wann Sie nach Deutschland gekommen sind. Geben Sie dabei an, 

wann und auf welche Weise Sie Ihr Herkunftsland verlassen haben, über welche anderen Länder 
Sie gereist sind und wie die Einreise nach Deutschland erfolgte!

     25. Dem Antragsteller wird erklärt, dass er nun zu seinem Verfolgungsschicksal und    
    den Gründen für seinen Asylantrag angehört wird. Er wird aufgefordert, die                  
    Tatsachen vorzutragen, die seine Furcht vor politischer Verfolgung begründen. …Sind 
    Sie Mitglied einer Partei oder haben Sie sich für eine politische Organisation aktiv       
    betätigt? Haben Sie Probleme mit staatlichen Institutionen, wie der Polizei oder          
    dem Militär gehabt? Was befürchten Sie bei einer Rückkehr in Ihr Heimatland? 

25 Fragen bei der Anhörung – Beispiel 25 Fragen bei der Anhörung – Beispiel 
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●  Vertrauensvolle Atmosphäre schaffen / kontinuierliche 
Begleitung zusichern
● Zustimmung für Beratung und Begleitung einholen
● In mehreren Schritten vorgehen, z.B:

●  1. Termin: Über Ablauf und Besonderheiten des Asylverfahrens und der 
Anhörung informieren / Anregen, die eigene Geschichte selbst 
aufzuschreiben.

● 2. Termin: Fluchtgeschichte durchsprechen / Nachfragen stellen bei 
möglichen Widersprüchen / Zur eigenen Überarbeitung und Ergänzung 
anregen

● 3. Termin: Begleitung bei der Anhörung erörtern   

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren

Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?
- Erstkontakt und Erstinformation- Erstkontakt und Erstinformation
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“Das Vorbringen des Antragstellers ist glaubhaft, wenn es 
detailliert, lebensnah, widerspruchsfrei und daher schlüssig ist.“

Worauf es ankommt:

● Chronologische Darstellung (Aber kein „Auswendiglernen oder 
Erfinden von Dingen die man nicht mehr weiß)
● Darstellung eigener Erlebnisse und Aktivitäten im Fokus 
(schriftliche Beweismittel darlegen falls vorhanden)
● Ehrlichkeit, Verzicht auf Übertreibungen (Die AnhörerInnen 
kennen die Situation im Heimatland!)
● Widerspruchsfreiheit
● Vollständigkeit (vgl. §25 AsylVfG)

Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?
- Unterstützung bei der Vorbereitung - Unterstützung bei der Vorbereitung 

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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“Das Vorbringen des Antragstellers ist glaubhaft, wenn es 
detailliert, lebensnah, widerspruchsfrei und daher schlüssig ist.“

Worauf es ankommt: 

● Direktes Eingehen auf Fragen
● Alles Relevante erzählen (auch wenn nicht danach gefragt wird. 
Einzige Chance diese Gründe darzulegen. Harte Erlebnisse müssen 
hier dargelegt werden)
● Auf Rückübersetzung bestehen (und DolmetscherInnen auf falsche 
Übersetzungen hinweisen)
● Bei Fehlern auf Korrektur bestehen. Nichts unterschreiben, was nicht stimmt.

● Nach der Anhörung: Sofort Beweismittel ergänzen, falls sie erst dann 
auftauchen.

Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?
- Unterstützung bei der Vorbereitung - Unterstützung bei der Vorbereitung 

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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●  Sozialarbeiter/-innen und ehrenamtliche Helfer/-innen, die 
den Flüchtling betreuen, können gemäß § 25 Abs. 6 S. 3 AsylVfG 
die Anwesenheit beim Leiter der Außenstelle beantragen.
● Der Verfahrensbevollmächtigte und auch die Begleitperson/en 
haben u.U. die Möglichkeit, ergänzende Frage 
(Fingerspitzengefühl) zu stellen. Sie können zudem auf eine 
genaue und vollständige Protokollierung achten

● Allein die Anwesenheit einer Begleitperson 
kann die Situation positiv beeinflussen (sofern 
sich die Begleitperson diesem Ziel nicht 
zuwider verhält)

Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?
- Begleitung bei der Anhörung - Begleitung bei der Anhörung 

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren

Bildquelle: SWR
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  Praktische Infos zur AnhörungPraktische Infos zur Anhörung
● Einladung zur Anhörung kommt per Einschreiben (derzeit 

in einem gelben Umschlag). WICHTIG, dass dieser Brief 
gelesen wird und der Termin beachtet wird! 

● (Angemessene) (Angemessene) FahrtkostenFahrtkosten werden durch das LRA  werden durch das LRA 
übernommen. übernommen. 

● Falls die Anreise am Tag der Anhörung nicht rechtzeitig Falls die Anreise am Tag der Anhörung nicht rechtzeitig 
möglich ist, kann in möglich ist, kann in LEA KA übernachtetLEA KA übernachtet werden (vorher  werden (vorher 
telefonisch ankündigen)telefonisch ankündigen)

● Falls der Termin nicht wahrgenommen werden kann 
(Krankheit, Geburtstermin,...) umgehend mit BAMF 
Kontakt aufnehmen und um Verlegung des Termins bitten. 
Terminverlegung nur in Ausnahmefällen möglich. Nachweis 
durch ärztliche Atteste erforderlich

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Broschüre in
 zahlreichen Sprachen. 

www.asyl.net

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Übung: Vorbereitung einer Übung: Vorbereitung einer 
AnhörungAnhörung

● Aufteilen in zwei Gruppen
● Gruppe 1: Ehrenamtliche, die bei Vorbereitung 
auf die Anhörung unterstützen
● Gruppe 2: Geflüchteter, der in zwei Wochen 
seine Anhörung in Karlsruhe hat

● Ausgangssituation: Sie kennen einander aus 
mehreren Treffen und verstehen sich gut. Sie 
sind sich einig, dass es hilfreich ist gemeinsam 
die Anhörung vorzubereiten

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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SpezialfälleSpezialfälle

● Befürchtung des Antragstellers, Angehörige im 
Heimatland könnten durch seine Aussage zu 
Schaden kommen → besser Befürchtung äußern 
als Informationen zu verschweigen
● Bei Anzeichen für Traumatisierung bzw. 
geschlechtsspezifische Verfolgung auf speziell 
geschulter/m Anhörer/in (und ggf. weiblicher 
Dolmetscherin) bestehen
● Im Notfall kann Anhörung auch abgebrochen 
und an anderem Tag fortgesetzt werden

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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● BAMF geht i.d.R. von Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft aus
● wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen bei Personengruppen 
mit (fast) 100 %iger Anerkennungsquote praktiziert: Syrer, 
Minderheiten aus Nordirak (Yeziden, Christen, Mandäer) und 
Eritreer
● Fragebogenverfahren soll das Asylverfahren beschleunigen → 
keine „persönliche Anhörung“ 
● Nur möglich, wenn bereits Aktenzeichen vergeben wurde, es sich 
um keinen „Dublin-Fall“ handelt und die Identität geklärt ist
● Unterstützer/innen können beim Ausfüllen behilflich sein
● Bei Ablehnung der schriftlichen Befragung persönliche               
Anhörung 

Sonderfall: Schriftliches AnhörungsverfahrenSonderfall: Schriftliches Anhörungsverfahren

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Das AsylverfahrenDas Asylverfahren

● Entscheidung ergeht schriftlich 

● Wichtig: Adressänderungen immer dem 
BAMF mitteilen
● Bei ablehnenden Entscheidungen immer 
Rechtsmittel möglich (Achtung: kurze Fristen für 
Klage, Klagebegründung und Rechtsschutzanträge)

Die EntscheidungDie Entscheidung
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Quelle: BT-Drs. 18/5785)

Dauer des AsylverfahrensDauer des Asylverfahrens    
((Durchschnittliche Dauer in Monaten Durchschnittliche Dauer in Monaten 2. Quartal 2015)2. Quartal 2015)  

Antrag-
stellung bis 
Anhörung

Anhörung bis 
behördl. 
Entscheidung

Gesamt

HKL gesamt 3,8 4,1 7,9

Bosnien-H. 2,4 2,8 5,2

Serbien
Kosovo

1,9
1,5

2,3
1,2

4,2
2,7

Syrien 3,2 4,3 7,5

Eritrea 11,7 7,0 18,7

Irak 6,9 7,9 14,8

Afghanistan 11,5 13,9 25,4

Nigeria 21,7 15,8 37,5

Pakistan 16,3 13,2 29,5

Albanien 1,1 2,7 3,8

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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●  PPriorisierte Prüfung von Asylanträgen von von 
Staatsbürgern aus WestbalkanstaatenStaatsbürgern aus Westbalkanstaaten
●  Entscheidung über den Asylantrag innerhalb Entscheidung über den Asylantrag innerhalb 
von 2 Wochen angestrebt (im von 2 Wochen angestrebt (im 
„Registrierzentrum“ HD 48 Stunden)„Registrierzentrum“ HD 48 Stunden)
●  In der Regel:In der Regel: Ablehnung als „offensichtlich 
unbegründet“ (Annahme: Fluchtmotivation  (Annahme: Fluchtmotivation 
besteht in einer „allgemeinen Notlage“ = besteht in einer „allgemeinen Notlage“ = 
Armut)Armut) 
●  MöglichstMöglichst Abschiebung aus der LEA heraus 
→ Asylsuchende aus den Balkanstaaten sollen → Asylsuchende aus den Balkanstaaten sollen 
in der Erstaufnahme verbleiben und nicht den in der Erstaufnahme verbleiben und nicht den 
Kreisen zugeteilt werdenKreisen zugeteilt werden
●  Sofortige Abschiebung nach Ablehnung des Sofortige Abschiebung nach Ablehnung des 
Eilantrags  Eilantrags  

Asylschnellverfahren bei Asylschnellverfahren bei 
Westbalkan-Flüchtlingen Westbalkan-Flüchtlingen 

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Anerkennung im Asylverfahren Anerkennung im Asylverfahren 
Bezeichnung Voraussetzungen Aufenthaltsstatus Rechtsfolgen

Asylberechtigung
nach Art. 16a GG

Politische Verfolgung, 
Einreise nicht über sicheren 
Drittstaat

§ 25 (1) AufenthG ● AE für 3 Jahre, blauer 
Flüchtlingspass, 

●  Recht auf 
Familienzusammenführung

●  Zugang zu Arbeitsmarkt und 
Sozialleistungen 

●  Freizügigkeit in Deutschland, 
Reisen (Ausnahme Herkunftsstaat)

●  Möglichkeit der 
Niederlassungserlaubnis nach 3 
Jahren 

Flüchtlingsschutz 
nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention und EU-
Recht (QRL)

Verfolgung „durch wen auch 
immer“ wg. Rasse, Religion, 
Nationalität, politischer 
Überzeugung, Zugehörigkeit 
zu bestimmter sozialer 
Gruppe

§ 25 (2) AufenthG

Internationaler subsidiärer 
Schutz

GFK-Kriterien nicht erfüllt, im 
Herkunftsland droht aber 
ernsthafter Schaden 

§ 25 (2) AufenthG ● AE für 1 Jahr
● kein Flüchtlingspass
● Ggf. Wohnsitzauflage
● NE nach 5 bzw. 7 Jahren

Nationale 
Abschiebungsverbote

Abschiebung unzulässig, 
meist aus gesundheitlichen 
Gründen

§ 60 (5) AufenthG
§ 60 (7) AufenthG

● AE für 1 Jahr
● Freizügigkeit/Familiennachzug / 

Zugang zu BaFöG beschränkt
● NE nach 5 bzw. 7 Jahren
● Kein Anspruch auf Integrationskurs

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Ablehnung im Asylverfahren Ablehnung im Asylverfahren 
Ablehnung als  Gründe Rechtsfolgen Rechtsmittel / Optionen

„unbegründet“ Asylantragsteller hat in einem Drittstaat 
eine (nicht offensichtliche) 
Verfolgungssicherheit erlangt

Keine Gefahr von Verfolgung oder 
ernsthaften Schadens im Herkunftsland

Ausreisefrist 1 
Monat 

Klagefrist 2 Wochen, Klage hat  
aufschiebende Wirkung

„offensichtlich 
unbegründet“ 

Einreise nach Dtl. aus wirtschaftlichen 
Gründen oder um allg. Notsituation zu 
entfliehen
Verletzung von Mitwirkungspflichten im 
Asylverfahren (z.B. Täuschung über 
Identität) / fehlende Glaubwürdigkeit

Ausreisefrist 1 
Woche 

Klagefrist 1 Woche, Eilantrag auf 
aufschiebende Wirkung der Klage 
nötig

„unbeachtlich“ Ausländer war bereits in sicherem 
Drittstaat vor Verfolgung sicher und 
Rückführung dorthin ist zumutbar

Ausreisefrist 1 
Woche 

Klagefrist 1 Woche, Eilantrag auf 
aufschiebende Wirkung der Klage 
nötig

„unzulässig“ Ein anderer EU-Staat ist aufgrund der 
Dublin-III-Verordnung für die Prüfung des 
Asylantrags zuständig

Klagefrist 1 Woche, Eilantrag auf 
aufschiebende Wirkung der Klage 
nötig (Frist: 1 Woche!)
Problem: Eilverfahren hemmt ggf. 
Ablauf der Überstellungsfrist

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Entscheidungen über  Asylanträge 2014Entscheidungen über  Asylanträge 2014

Schutzquote 31,5 % davon: 
● 1,8 % Asylberechtigung
● 24,1 % Anerkennung als Flüchtling
● 4,0 % subsidiärer Schutz
● 1,6 % nationale Abschiebungsverbote

Dublin-Fälle 35,2 %

Ablehnungen 33,4 %

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Fragen Fragen Fragen ?Fragen Fragen Fragen ?

??
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KontaktKontakt

Clara Schlotheuber, Julian Staiger
Geschäftsstelle

Hauptstätterstr. 57, 70178 Stuttgart
 Tel.: 0711 - 55 32 83-4 -- Fax.: 0711 - 55 32 83-5

E-Mail: schlotheuber@fluechtlingsrat-bw.de, staiger@fluechtlingsrat-bw.de
Web: www.fluechtlingsrat-bw.de

Facebook: https://www.facebook.com/fluechtlingsrat.bw

Aktuelle Projekte:
"Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim" - Gefördert im Rahmen des ESF-Bundesprogramms zur 

arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds.

Solidarität braucht Solidarität
Unterstützen Sie unsere politische und praktische Arbeit für Flüchtlinge durch eine Spende an:

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V. , GLS Bank, BLZ 430 609 67, Kto. Nr. 70 07 11 89 01, IBAN: 
DE66 4306 0967 7007 1189 01, BIQ: GENODEM1GLS
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Vielen Dank für die Vielen Dank für die 
AufmerksamkeitAufmerksamkeit

Bis morgen !Bis morgen !
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